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Wichtige Informationen der Verwaltung

Verwaltung: Amt Schönberger Land
Anschrift:  Am Markt 15, 23923 Schönberg
Telefon: 038828 330-0

E-Mail: info@schoenberger-land.de

Online-Dienste: www.schoenberger-land.de/online

allgemeine Öffnungszeiten:
Mo. - Do.  09:00 - 12:00 Uhr

Fr. geschlossen

besondere Öffnungszeiten des Standesamtes:
Mo., Di. u. Do.  09:00 - 12:00 Uhr

-
wehrangelegenheiten:

Rufnummernverzeichnis:

Anlagenbuchhaltung 330-126
Bauanträge 330-181

Bürgerinformation 330-113
Buß- und Verwarngelder 330-135

Finanzverwaltung 330-120 und 128
Fischereischeine 330-135
Feuerwehren 330-139

Gewerbeamt 330-139

Hochbau 330-181
Informationstechnik 330-111
Kindertageseinrichtungen 330-116 und 119
Liegenschaften 330-155 und 156

Rechnungsprüfung 330-161
Schulverwaltung 330-119
Spielplätze 330-151

Straßenausbaubeiträge 330-152
Straßenbeleuchtung 330-151

Tiefbau 330-182
Vollstreckung 330-122 und 125

zentraler Sitzungsdienst 330-112

Impressum 

Mitteilungsblatt mit öffentlichen  
Bekanntmachungen der Gemeinden und 
Städte des Amtes Schönberger Land.

Verlag + Satz: LINUS WITTICH Medien KG
 Röbeler Straße 9
 17209 Sietow
Druck:  Druckhaus  WITTICH
 An den Steinenden 10,
 04916 Herzberg/Elster
 Tel. 03535/489-0
Telefon und Fax:
Anzeigenannahme: Tel.: 039931/57 90
 Fax: 039931/5 79-30
Redaktion: Tel.: 039931/57 9-16
 Fax: 039931/57 9-45
Internet und E-Mail: www.wittich.de, 
 E-Mail: info@wittich-sietow.de

Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung 
des Verfassers wieder, der auch verantwortlich ist. Für 
Text-, Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen 
gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und 
zz. gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht gelieferte Zei-
tungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse 
kann nur Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar ge-
fordert werden. Weitergehende Ansprüche, insbesondere 
auf Schadensersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen. 
Vom Kunden vorgegebene HKS-Farben bzw. Sonderfar-
ben werden von uns aus 4c-Farben gemischt. Dabei kön-
nen Farbabweichungen auftreten, genauso wie bei unter-
schiedlicher Papierbeschaffenheit. Deshalb können wir 
für eine genaue Farbwiedergabe keine Garantie über-
nehmen. Diesbezügliche Beanstandungen verpflichten 
uns zu keiner Ersatzleistung. Die Vervielfältigungs- und 
Nutzungsrechte der hier veröffentlichten Fotos, Bilder, 
Grafiken, Texte und auch Gestaltung liegen beim Verlag. 
Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung des 
Urhebers.

Verantwortlich:
Amtlicher Teil: Amt Schönberger Land
Außeramtlicher Teil: Mike Groß (V. i. s. d. P.)
Anzeigenteil:  Jan Gohlke

Erscheinungsweise: monatlich,
 jeweils zum letzten Freitag 
 eines Monats, wird kostenlos 
 an alle erreichbaren Haushalte 
 im Amtsbereich verteilt
Auflage:  9.800 Exemplare

 



Amt Schönberger Land
Stadt Dassow

Amtliche Bekanntmachung

Betrifft: Satzung der Stadt Dassow über die 
 Ergänzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 
 BauGB für einen Teilbereich der Ortslage 
 Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich, 
 für den Bereich westlich der Straße des 
 Friedens

hier:  Bekanntmachung der Öffentlichkeitsbeteiligung 
gemäß § 34 Abs. 6 i. V. m. § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 
und § 3 Abs. 2 BauGB

Die Stadtvertretung der Stadt Dassow hat in ihrer Sitzung am 

Stadt Dassow über die Ergänzung für einen Teilbereich der Ortsla-
ge Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich, für den Bereich west-
lich der Straße des Friedens, gefasst. Der Aufstellungsbeschluss 
wurde im Amtsblatt am 26.08.2016 bekannt gemacht.

Der Geltungsbereich der Ergänzungssatzung wird wie folgt be-
grenzt:

benachbarten Grundstück,

benachbarten Grundstück,

Der Geltungsbereich der Ergänzungssatzung ist dem nachfol-
genden Übersichtsplan zu entnehmen:

Für die von der Ergänzungssatzung einbezogenen Flächen soll 
Baurecht geschaffen werden.
Der von der Stadtvertretung der Stadt Dassow in der Sitzung am 
01.11.2016 gebilligte und zur Auslegung bestimmte Entwurf der 
Satzung der Stadt Dassow über die Ergänzung für einen Teilbe-
reich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich, für 

den Bereich westlich der Straße des Friedens sowie der Entwurf 
 

§ 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit

vom 06.12.2016 bis zum 06.01.2017

1. OG, an der Aushangtafel, 23923 Schönberg während folgender 
Öffnungszeiten
-  Montag - Donnerstag:  von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

öffentlich aus.
-

sierten die Planunterlagen einsehen sowie Stellungnahmen hierzu 
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift abgeben. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung 
über die Satzung der Stadt Dassow über die Ergänzung für einen 
Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich, 
für den Bereich westlich der Straße des Friedens, unberücksichtigt 
bleiben, sofern die Stadt Dassow deren Inhalt nicht kannte und 
nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit 
der Ergänzungssatzung nicht von Bedeutung ist. Bei Aufstellung 
der Satzung der Stadt Dassow über die Ergänzung für einen Teil-
bereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich, für 
den Bereich westlich der Straße des Friedens, ist ein Antrag nach 

nur Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller 
im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht 
wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.

Dassow, den 15.11.2016 

gez. A. Pahl (Siegel)
1. stellv. Bürgermeisterin

Amt Schönberger Land
Stadt Dassow

Amtliche Bekanntmachung

Bauleitplanung der Stadt Dassow

Betrifft:  Satzung über den vorhabenbezogenen 
 Bebauungsplan Nr. 28 der Stadt Dassow 
 „Dassow - Schloß Lütgenhof“

hier:  Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB und Bekanntmachung 
der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß 
§ 3 Abs. 1 BauGB

Die Stadtvertretung der Stadt Dassow hat in ihrer Sitzung am  
01. Februar 2012 den Beschluss zur Aufstellung des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes Nr. 28 „Dassow - Schloß Lütgenhof“ 
der Stadt Dassow gefasst.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird wie folgt begrenzt:
-  nördlich:  durch eine Parkanlage und das Gelände mit Garagen 

und Schuppen westlich des Ulmenweges,
-  östlich:  durch den Ulmenweg,
-  südlich:  durch eine Parkanlage sowie Pfedekoppel/ Pferde-

weide und Reitplatz,
-  westlich:  durch das Ufer der „Stepenitz“.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist nachfolgendem 
Übersichtsplan zu entnehmen.

Amt Schönberger Land



Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 
Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.

Die Stadtvertretung der Stadt Dassow hat in ihrer 
Sitzung am 01. November 2016 den Vorentwurf des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 28 für 
die Umnutzung und Erweiterung des Schlosses Lüt-
genhof zu einer privaten Fachklinik für Psychiatrie, 
Psychosomatik und Psychoanalyse (Burnout, De-
pressionen etc.) beschlossen und für das frühzeitige 
Beteiligungsverfahren bestimmt.

Das Plangebiet wird begrenzt:
-  nördlich:  durch eine Parkanlage und das Gelände 

mit Garagen und Schuppen westlich des 
Ulmenweges,

- östlich:  durch den Ulmenweg,
-  südlich:  durch die Bebauung am Ulmenweg 

südlich der Zufahrt zum Schloss und 
Parkanlage,

-  westlich:  durch das Ufer der „Stepenitz“.

Die Geltungsbereichsgrenzen des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes Nr. 28 der Stadt Dassow 
sind dem nachfolgenden Übersichtsplan zu entneh-
men.

Der Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes Nr. 28 der Stadt Dassow bestehend aus 
Planzeichnung - Teil A, Text - Teil B sowie dem Vor-
haben- und Erschließungsplan, und die zugehörige 
Begründung, liegen in der Zeit

vom 13. Dezember 2016  
 bis zum 12. Januar 2017

gemäß § 3 Abs. 1 BauGB im Amt Schönberger Land, 

Aushangtafel, 23923 Schönberg während der Öff-
nungszeiten
-   Montag - Donnerstag:   

von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr,
-   Dienstag und Donnerstag:  

und darüber hinaus innerhalb der Dienstzeiten nach 
vorheriger Terminabstimmung zur Einsichtnahme 
öffentlich aus.
Innerhalb dieser Auslegungsfrist können sich alle an 
der Planung Interessierten gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die 
wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten 
und erhalten hier Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung. Von allen an der Planung Interessierten können Stellungnahmen und 
Anregungen schriftlich oder mündlich zur Niederschrift hervorgebracht werden.

Dassow, den 15.11.2016 

gez. A. Pahl  (Siegel)
1. stellv. Bürgermeisterin

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklen-
burg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung 

über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG) 

Mecklenburg-Vorpommern (KAG M-V) in der Fassung der Bekannt-

durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 

vom 6. Oktober 2016 die 2. Satzung zur Änderung der Satzung 
der Gemeinde Grieben über die Erhebung von Gebühren zur De-

Stepenitz-Maurine erlassen:

Artikel 1
Änderung der Satzung
Die Satzung der Gemeinde Grieben über die Erhebung von Ge-

-

2. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Grieben über die Erhebung von Gebüh-
ren zur Deckung der Verbandsbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes Stepenitz-Maurine 
vom 15. November 2016



denverbandes Stepenitz-Maurine vom 16.12.2010 wird wie folgt 
geändert:

§ 3 „Gebührenmaßstab und Gebührensatz“ erhält folgende Änderung:

2 mit dem Inhalt

ersetzt.

Artikel 2
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2015 in Kraft.

Grieben, den 15. November 2016

gez. Lenschow  (Siegel)
Bürgermeister

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Form-
vorschriften verstoßen wurde, können diese Verstöße entspre-
chend § 5 Abs. 5 der KV M-V nach Ablauf eines Jahres seit der 
öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. 
Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeigen-, 
Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften.

2. Satzung zur Änderung der Satzung der  
Gemeinde Menzendorf über die Erhebung von 
Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge 
des Wasser- und Bodenverbandes Stepenitz-
Maurine vom 16. November 2016

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklen-
burg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung 

die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG) vom  

Vorpommern (KAG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

die 2. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Menzendorf 
über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge 

Artikel 1
Änderung der Satzung
Die Satzung der Gemeinde Menzendorf über die Erhebung von 

Bodenverbandes Stepenitz-Maurine vom 16.12.2010 wird wie 
folgt geändert:

§ 3 „Gebührenmaßstab und Gebührensatz“ erhält folgende Änderung:

2 mit dem Inhalt

ersetzt.

Artikel 2
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2015 in Kraft.

Menzendorf, den 16. November 2016

gez. Goerke  (Siegel)
Bürgermeisterin

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Form-
vorschriften verstoßen wurde, können diese Verstöße entspre-
chend § 5 Abs. 5 der KV M-V nach Ablauf eines Jahres seit der 
öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. 
Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeigen-, 
Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften.

2. Satzung zur Änderung der Satzung der  
Gemeinde Groß Siemz über die Erhebung von 
Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge 
des Wasser- und Bodenverbandes Stepenitz-
Maurine vom 15. November 2016

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklen-
burg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung 

die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG) vom  

Vorpommern (KAG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 11. Oktober 2016 
die 2. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Groß Siemz 
über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge 

Artikel 1
Änderung der Satzung
Die Satzung der Gemeinde Groß Siemz über die Erhebung von 

Bodenverbandes Stepenitz-Maurine vom 13.12.2010 wird wie 
folgt geändert:

§ 3 „Gebührenmaßstab und Gebührensatz“ erhält folgende Än-
derung:

2 mit dem Inhalt

ersetzt.

Artikel 2
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2015 in Kraft.

Groß Siemz, den 15. November 2016

gez. Berger  (Siegel)
Bürgermeister

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Form-
vorschriften verstoßen wurde, können diese Verstöße entspre-
chend § 5 Abs. 5 der KV M-V nach Ablauf eines Jahres seit der 
öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. 
Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeigen-, 
Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften.

2. Satzung zur Änderung der Satzung der 
Gemeinde Niendorf über die Erhebung von 
Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge 
des Wasser- und Bodenverbandes Stepenitz-
Maurine vom 15. November 2016

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklen-
burg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung 

über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG) 

Mecklenburg-Vorpommern (KAG M-V) in der Fassung der Bekannt-

durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 



vom 3. November 2016 die 2. Satzung zur Änderung der Satzung 
der Gemeinde Niendorf über die Erhebung von Gebühren zur 

Stepenitz-Maurine erlassen:

Artikel 1
Änderung der Satzung
Die Satzung der Gemeinde Niendorf über die Erhebung von Ge-

-
denverbandes Stepenitz-Maurine vom 15.12.2010 wird wie folgt 
geändert:

§ 3 „Gebührenmaßstab und Gebührensatz“ erhält folgende Än-
derung:

2 mit dem Inhalt
„Der Gebührensatz beträgt ab dem Jahr 2015 einheitlich 13,50 

ersetzt.

Artikel 2
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2015 in Kraft.

Niendorf, den 15. November 2016

gez. Bentin  (Siegel)
Bürgermeisterin

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Form-
vorschriften verstoßen wurde, können diese Verstöße entspre-
chend § 5 Abs. 5 der KV M-V nach Ablauf eines Jahres seit der 
öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. 
Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeigen-, 
Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften.

Amtliche Bekanntmachung  
der Gemeinde Lüdersdorf

Betr.: Satzung über die Klarstellung und Ergänzung 
 des im Zusammenhang bebauten Ortsteils 
 Klein Neuleben

hier:  Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 
 gemäß § 34 Abs. 6 i. V. m. § 10 Abs. 3 BauGB

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lüdersdorf hat in ihrer 

Ergänzung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils Klein Neu-
leben, bestehend aus dem Lageplan einschließlich der Zeichener-
klärung sowie den inhaltlichen Festsetzungen, beschlossen. Die 
Begründung dazu wurde gebilligt. Die Satzung über die Klarstellung 
und Ergänzung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils Klein 

i.V.m. § 10 Abs. 3 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung 

rechtsgültigen Änderungen) bekannt gemacht. Die Satzung tritt 
am Erscheinungstag dieser Bekanntmachung in Kraft. Jedermann 
kann die Satzung und die dazugehörige Begründung ab diesem 
Tage in der Verwaltung des Amtes Schönberger Land, Fachbereich 

während der Öffnungszeiten einsehen und Auskunft über den Inhalt 
verlangen. Auch die in der Satzung genannten Gesetze, Normen 
und Richtlinien können dort eingesehen werden.

Unbeachtlich werden:
1.  -

letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

Abwägungsvorganges,
wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind.

BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschä-
digungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung 
durch die Satzung und über das Erlöschen von Entschädigungs-
ansprüchen wird hingewiesen.
Etwaige Verstöße gegen Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung der Kommunalverfassung für das Land Me-
cklenburg-Vorpommern (KV M-V) oder von aufgrund der KV M-V 
erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen der 
Satzung über die Klarstellung und Ergänzung des im Zusammen-
hang bebauten Ortsteils Klein Neuleben sind nach § 5 Abs. 5 KV 
M-V in dem dort bezeichneten Umfang unbeachtlich, wenn sie 
nicht schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und 
der Tatsache, aus der sich die Verletzung ergeben soll, innerhalb 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung gegenüber der Gemein-
de Lüdersdorf geltend gemacht worden sind.

Lüdersdorf, den 15.11.2016

gez. Prof. Dr. Huzel  (Siegel)
Bürgermeister 

Anlage: 
Übersichtsplan - Geltungsbereich der Satzung über die Klarstel-
lung und Ergänzung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils 
Klein Neuleben

Amt Schönberger Land
Der Amtsvorsteher

Hinweise zu Auskunfts- und  
Übermittlungssperren

Mit dem 1. November 2015 ist das neue Bundesmeldegesetz 
in Kraft getreten. Wie auch im abgelösten Meldegesetz von 
Mecklenburg-Vorpommern kann bei Vorliegen von Tatsachen 
eine Auskunftssperre eingerichtet werden. Zur Information 
hier der Wortlaut:
Bundesmeldegesetz (BMG) § 51 Auskunftssperren
1.  Liegen Tatsachen vor, die die Annahme rechtfertigen, dass der 

betroffenen oder einer anderen Person durch eine Melderegi-



sterauskunft eine Gefahr für Leben, Gesundheit, persönliche 
Freiheit oder ähnliche schutzwürdige Interessen erwachsen 
kann, hat die Meldebehörde auf Antrag oder von Amts wegen 
eine Auskunftssperre im Melderegister einzutragen.

2.  Sofern nach Anhörung der betroffenen Person eine Gefahr 
nach Absatz 1 nicht ausgeschlossen werden kann, ist eine 
Melderegisterauskunft nicht zulässig. Ist die betroffene Person 
nicht erreichbar, ist in den Fällen, in denen eine Auskunftssperre 

wurde, die veranlassende Stelle anzuhören. Sofern eine Aus-
kunft nicht erteilt wird, erhält die ersuchende Person oder Stelle 
eine Mitteilung, die keine Rückschlüsse darauf zulassen darf, 
ob zu der betroffenen Person keine Daten vorhanden sind oder 
eine Auskunftssperre besteht.

von Amts wegen eingetragen, sind die betroffene Person und 
die veranlassende Stelle über jedes Ersuchen um eine Mel-
deregisterauskunft unverzüglich zu unterrichten.

Antrag oder von Amts wegen verlängert werden. Die betroffene 
Person ist vor Aufhebung der Sperre zu unterrichten, soweit 

ist diese zu unterrichten, wenn die betroffene Person nicht 
erreichbar ist.

5.  Die Melderegisterauskunft ist ferner nicht zulässig,
 1.  soweit die Einsicht in ein Personenstandsregister nach  

§ 63 des Personenstandsgesetzes nicht gestattet werden 
darf und

Hinweise zur Beantragung einer Übermittlungssperre
Im Amtsbereich gemeldete Personen haben jederzeit die Möglich-

ihrer Daten zu widersprechen. Der Antrag kann formlos persönlich 
und ohne Begründung gestellt werden.

Hinweise zu einzelnen Übermittlungssperren:
-

ten

-
gruppen

Die Anträge können im Einwohnermeldeamt in der Dassower Stra-

i. A. Eva-Kathrein Wustrow
Einwohnermeldeamt

Anstehende Sitzungstermine im Amtsbe-
reich des Amtes Schönberger Land im  
Monat November/Dezember 2016

(Soweit bis Redaktionsschluss bekannt!)
(Vorbehaltlich Änderungen!)

Stadt/Gemeinde Sitzungsdatum Gremium 
Stadt Dassow 28.11.2016 Ausschuss für Soziales, 
  Bildung und Kultur
 29.11.2016 Hauptausschuss
 13.12.2016 Stadtvertretung

Stadt Schönberg 29.11.2016 Ausschuss für 
  Stadtentwicklung, Bau 
  und Verkehr, Umwelt 
  und Ordnung
  06.12.2016 Hauptausschuss
  08.12.2016 Stadtvertretung
    
Gemeinde  06.12.2016 Bauausschuss
Lüdersdorf 13.12.2016 Finanzausschuss

Gemeinde  01.12.2016 Hauptausschuss
Selmsdorf 15.12.2016 Gemeindevertretung

Gemeinde  08.12.2016 Gemeindevertretung
Groß Siemz

STADT DASSOW
Der Bürgermeister
über das Amt Schönberger Land 

Bürgermeistersprechstunde in Dassow

Die Erste stellv. Bürgermeisterin, Frau Pahl, teilt mit, dass die 
Bürgermeistersprechstunde am Dienstag, dem 29. November 
2016 aufgrund anderweitiger Termine ausfällt. Um Verständnis 
wird gebeten.

Amt Schönberger Land- 
Der Amtsvorsteher als Gemeindewahlbehörde 

Öffentliche Bekanntmachung  
über das Nachrückeneiner Ersatzperson  
in die Stadtvertretung Dassow 

der Stadtvertretung Dassow ausgeschiedenen Herrn Hans-Hein-
rich Baumann (Sozialdemokratische Partei Deutschlands - SPD) 
entsprechend der Festlegung der Reihenfolge der Ersatzpersonen 
auf Grund des Gemeindewahlergebnisses in der Stadt Dassow 

öffentlich bekannt gegeben. Gegen vorstehende Feststellung kann 

oder zur Niederschrift unter Angabe der Gründe Einspruch bei der 
Gemeindewahlleitung des Amtes Schönberger Land, Am Markt 
15, 23923 Schönberg, erheben.

Schönberg, den 25.10.2016 

gez. Lehmann 
Gemeindewahlleiter

Preisskat in Lockwisch

Am Samstag, dem 10. Dezember 2016, 15:00 Uhr, startet die 
neue Preisskatsaison im Gemeinde-/Feuerwehrgerätehaus 

gez. Behrens
Bürgermeister



Rentnerweihnachtsfeier der Gemeinde  
Menzendorf mit den Ortsteilen Rottensdorf, 
Lübsee und Lübseerhagen

alle Rentnerinnen und Rentner herzlich ein.

in gemütlicher Runde mit Kaffee und Kuchen am 

einläuten.
Unter meiner Telefonnummer 038828 28232 kann auch in diesem 
Jahr wieder der Fahrdienst angemeldet werden.
Auf einen schönen Nachmittag mit Ihnen freut sich

Ihre Bürgermeisterin
Anke Goerke

GEMEINDE LÜDERSDORF
Der Bürgermeister

Bericht des Bürgermeisters  
der Gemeinde Lüdersdorf

Liebe Bürgerinnen,
liebe Bürger,

vergangen: der goldene Oktober brachte uns nochmal schöne 
sonnige Tage. Für viele bedeutete das auch ‚Garten aufräumen 
und winterfest machen‘! Für die vielen Kinder und ihre Familien 
gab es die verschiedenen Laternenzüge in der Gemeinde – stets 
unterstützt von den Freiwilligen Feuerwehren, zunächst in Boitin-
Resdorf, dann in Lüdersdorf und in Herrnburg. Es waren auch in 
diesem Jahr schöne Veranstaltungen mit gut vorbereiteten lo-
dernden Feuern zum Ausklang des Umzugs, musikalisch umrahmt 
von dem Fanfarenzug Lüdersdorf bzw. dem aus der Partnerge-

und den Feuerwehrfördervereinen mit den vielen fleißigen Helfern, 
die zusammen für gelungene Dorffeste sorgten.
Ein schönes Ereignis war auch, als ich eines der neuen Einsatz-
fahrzeuge
Die Kameraden der Ortswehr Palingen sollen in Kürze ihr neues 

hat etliche Stunden Einweisung für seine Kameraden abgehalten. 

sich das Fahrzeug dieser neuen kompakten Klasse vorführen zu 

aufgerüstet ist, kann es offiziell in den Dienst gestellt werden. 

Schaden erlitten hatte, musste die geplante Neubeschaffung eines 
Einsatzfahrzeugs vorgezogen werden. Natürlich bedeutete dies 
eine finanzielle Kraftanstrengung für die Gemeinde, aber damit 
haben wir weitere wichtige Punkte des Gefahrenabwehrbedarfs-
plans umgesetzt, auch wenn vieles davon noch vor uns liegt – wie 
zunächst der Bau des Gerätehauses für die Ortswehr Lüdersdorf 

aus Schwerin zum Antrag auf Fördergelder. Vorher können wir von 
dem beschlossenen Plan leider noch nichts umsetzen. Geduld zu 
üben ist mal wieder angesagt.
Im Dezember kann ein anderes für die Gemeinde wichtiges Projekt 
noch eine Hürde nehmen: Für den Kita-Neubau der Diakonie in 

Herrnburg an der Hauptstraße heißt es am 8. Dezember „Erster 
Spatenstich“ – Baubeginn! Ich bin froh, dass trotz einiger nicht 
vorhersehbarer Verzögerungen im Baugenehmigungsverfahren 
dieser wichtige Schritt noch im alten Jahr erfolgen kann.

3. Aktionstag ‚Fit 
for fire‘ stattfand, waren über 100 Kinder und Jugendliche des 
Feuerwehrnachwuchses von zehn Jugendwehren unseres Amts-
bereichs bei uns in der Gemeinde zu Gast. Gemeinsam mit dem 
Gemeindewehrführer Michael Schinke zugleich als Vertretung 
der Amtswehrführung sowie dem Kreisjugendwart konnte ich die 
motivierten jungen Feuerwehrleute mit ihren Jugendwarten und 
Betreuern begrüßen, bevor es dann losging zum Start über einen 
vielseitigen Parcours durch die ganze Halle. Und dass einige der 
Teilnehmer mit zusätzlichen Übungen auch ihre Sportabzeichen-
prüfung ablegen konnten, zeigt wie durchdacht die Veranstaltung 
unter Beteiligung des Kreissportbundes organisiert war.
Nun bleibt mir, Ihnen eine frohe besinnliche Adventszeit zu wün-

Ihr

Erhard Huzel
Bürgermeister der Gemeinde Lüdersdorf

Bericht des Bürgermeisters  
der Stadt Schönberg

Liebe Schönbergerinnen und Schönberger,
es gibt Stimmen, welche behaupten, dass vor uns ein langer und 

Schnee und die ersten Frostgrade haben wir gerade erlebt.
Es gibt Stimmen in der Stadt, welche behaupten, dass die Stadt 
Schönberg dem Einwohner Herrn Blaumann Bäume, vor sein 
Grundstück pflanze. Das ist gelinde gesagt Quatsch. Ja wir haben 
eine Baumspende von der Sparkasse Nordwestmecklenburg erhal-
ten, wie schon andere zuvor. Diesen Baum haben wir eingesetzt 
als Ersatz für fehlende Bäume, um den Alleecharakter der Straße 
nach Selmsdorf zu erhalten. Es gibt noch weitere Stellen im Stadt-
bild, wo Bäume fehlen. Und keiner dieser Plätze wird ausgesucht 
nach den dort wohnenden Einwohnern. Aber vielleicht haben die 
Einwohner, die solche Ansichten kundtun, Vorschläge dafür, wo 
sie einen Baum pflanzen würden.
Der November ist immer der Monat, in dem wir unserer verstor-
benen Mitbürger gedenken. Dazu war auch das Benefizkonzert 
des Landespolizeiorchesters Mecklenburg-Vorpommern zu Guns-
ten des Volksbundes Kriegsgräberfürsorge gedacht, welches am  
11. November in der Palmberghalle zum zweiten Mal stattfand. 
Cirka 160 Besucher erlebten ein interessantes musikalisches Pro-
gramm, welches begeisterte. Aber nicht nur das. Bei dem gleichen 
Konzert im Jahre 2015 wurde ein Reinerlös von rund 1.000 Euro 
erzielt. In diesem Jahr waren es 1.266 Euro, die als Reinerlös erzielt 



werden konnten. Dafür danke ich allen Besuchern des Konzertes, 
aber auch den Sponsoren aus unserer Stadt, wie z.B.der Sparkasse 
Mecklenburg-Nordwest und der Firma Palmberg Büroeinrichtungen 
+ Service GmbH.
Bis auf Restarbeiten ist die Asphaltsanierung der Lübecker Straße 
abgeschlossen. Und wie Sie erleben konnten, ohne große lan-
ganhaltende Beeinträchtigung des Verkehrs in dieser Straße. Die 
Befürchtungen, die einzelne Anwohner im Vorfeld der Baumaß-
nahme in die Öffentlichkeit streuten, haben sich als unbegründet 
erwiesen. Es wäre erfreulich, wenn bei weiteren Baumaßnahmen 
im Stadtgebiet weniger Skepsis im Vorfeld verbreitet werden würde. 
Egal welche Vorhaben realisiert werden, die betroffenen Einwohner 
werden davon rechtzeitig in Kenntnis gesetzt. Und mit offenen Fra-
gen kann man sich auch jederzeit an die Amtsverwaltung wenden.

-
runterhängende bzw. abgebrochene Äste zum Teil beeinträchtigt. 
Das wird beseitigt werden. Ganz andere Sachen zu beseitigen 

vom Kalten Damm an, so wird man nach einigen Metern gewahr, 
dass die Eigentümer der Grundstücke ihre Gartenabfälle und die 
Reste vom Rasenmähen nicht auf ihren Grundstücken entsorgen, 
sondern fix in den Uferstreifen – also auf städtisches Gebiet – ab-
kippen. Offensichtlich denken sich diese Zeitgenossen, die Stadt 
kann da ja entsorgen, ich bin den Dreck los. Das damit aber der 
Stadt Kosten entstehen, das entgeht diesen Mitbürgern oder wird 
sogar billigend in Kauf genommen. Das aber ist Geld, welches an 
andere Stelle dann fehlt.

Straße aus. Auch hier entsorgen Einwohner nicht nur den Inhalt 
ihrer Rasenmäher, sondern gleich ihren Sperrmüll im Stadtpark. 
Das ist nach meiner Ansicht schon eine Dreistigkeit, bewusstes 
Handeln.
Deshalb sage ich an dieser Stelle nochmals, wird ein Verursacher 
dieser Ordnungswidrigkeiten erkannt, wird dieser für die Folgen sei-
nes Handelns zur Verantwortung gezogen. Das heißt, ihm werden 
die Kosten für die Beseitigung seines Unrates in Rechnung gestellt 
und seine Ordnungswidrigkeit wird zumeist finanziell geahndet.
Ich meine in einer sauberen Stadt lebt es sich viel besser.

Liebe Schönbergerinnen und Schönberger,
der Martensmann hat auch in diesem Jahr das Fass „Rotspon“ der 
Lübecker Bürgerschaft in Schönberg übergeben. Das nasskalte 

der Besucher des Festes zum Teil relativ kurz war.

an der Organisation des Martensmann-Festes engagiert haben.
Nicht nur den Mitgliedern der Schützenzunft zu Schönberg, des 
Karnevalvereins, des DRK-Ortsverbandes, der Späldäl u. a., die 
den Martensmann bei seiner Fahrt durch Schönberg begleitet ha-
ben möchte ich ein Dankeschön sagen, sondern auch den Angehö-

aller Stände auf dem Kirchplatz, die ebenfalls zum Gelingen des 
Tages beigetragen haben.
Auch in diesem Jahr werden wir wieder einen kleinen, aber feinen 

10. Dezember der Fall sein.
In den nächsten Tagen werden wir uns an die kalte Jahreszeit 
gewöhnen müssen.

sehr schnell eine für diese Jahreszeit geeignete Bereifung an sei-
nem Fahrzeug anbringen.
Und für unsere Grundstückeigentümer heißt dies, Geräte zur 
Schneeberäumung und Mittel zum Abstumpfen der Verkehrsflä-
chen bereitzulegen.
Bitte denken Sie daran!

Ich wünsche uns allen noch ein paar schöne Herbsttage.

Ihr Bürgermeister

Lutz Götze

Vorweihnachtliche Aktionen in Jugendclub 
und Bücherei

In der Vorweihnachtszeit bieten die 
Bücherei Schönberg und die Stadtju-
gendpflege Schönberg wieder einige 
tolle Aktionen zum Mitmachen an.
Los geht´s am 22.11.2016 von 16 – 18 
Uhr mit gemeinschaftlichem Kekse ba-
cken. Es wird gebacken, gekostet und 
natürlich können auch Kekse mit nach 
Hause genommen werden. Dafür bitte 
eine Dose mitbringen. Dieses Angebot richtet sich an alle Kinder 

Am 25.11.2016 von 15 – 18 Uhr können wieder Adventsgestecke 
hergestellt und gestaltet werden. Hier können Kinder ab 10 Jahren 
mitmachen, jüngere Kinder nur in Begleitung eines Erwachsenen. 

bereiten zusammen die Zutaten vor und lassen es uns schmecken. 

die Vorpremiere von „Die Vampirschwestern III/Die Reise nach 
Transsylvanien“ an. Teilnehmen können Kinder ab 8 Jahren, die 

Anmeldungen zu allen Aktionen sind während 
der Öffnungszeiten von Bücherei und Jugendclub möglich. Zur 
Fahrt ins Kino ist eine schriftliche Einverständniserklärung eines 
Erziehungsberechtigten nötig. Diese ist in Bücherei und Jugendclub 
in der Feldstr. 28 in Schönberg erhältlich.

Weihnachtsmarkt in Schönberg 
am 10. Dezember 2016

Auch in diesem Jahr wird der Bürgermeister den 
-

schließend erfolgt der Anschnitt des Risenstollens, 
der durch die Bäckerei Schwabe geliefert wird.

Weiteres Programm:

ca. 15:00 Uhr  Auftritt des Kindergarten Haus des Kindes

gefüllt vom Verein Unternehmen für Schönberg
18:00 Uhr  Turmblasen des Posaunenchors der Kirchgemein-

de Schönberg

Besuchen Sie den kleinen aber feinen Markt auf dem Kirchplatz, wo 

Einladung  
zum gemütlichen Weihnachtsnachmittag

am Samstag, den 17. Dezember 2016 ab 15:00 
Uhr mit einer Weihnachtsbäckerei für die Kinder.

Alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Lock-
wisch sind mit ihren Familien, Freunden und Be-
kannten im Gemeindehaus herzlich willkommen. 

allen Einwohnern der Gemeinde Lockwisch eine 
-

nachtsfest.

melden!



  Amt Schönberger Land

Weihnachten 2016,  
Gedanken zum Jahreswechsel

besinnliche Zeit sollte uns anregen, über uns und das Leben 

Kinderaugen und gemütliche Bastelstunden füllen die Tage bis 
-

hause zu einer Stätte der Gemütlichkeit bei wunderbaren Düften 
und Kerzenschein. Es duftet nach Tannengrün, Gewürzen und 
frisch gebackenen Plätzchen. Sich gegenseitig Zeit zu nehmen, 

guter Hoffnungen bei den Großen und besonders bei unseren 
Kindern. An einer weihnachtlich geschmückten Festtafel in Familie 

jedem in bester Erinnerung. So werden Rituale und Traditionen 
von Generation zu Generation übernommen und Bestandteil der 

wenn die Lichter am Tannenbaum leuchten sagt die Geschichte, es 

finden Zeit für weihnachtliche Erzählungen, Gedichte und für das 
gemeinsame Singen der schönen alten Lieder.
Jeder Moment, jeder Augenblick in unserem Leben hat seine Be-

Familie und Gemeinsamkeit. Dankbar sein dafür, dass es uns gut 

auf 23 Jahre Gemeinschaft zurück. Viele Erinnerungen werden 
lebendig, wenn wir uns zur monatlichen Kaffeerunde im Gemeinde-
haus Roduchelstorf treffen. Die Treffen im Seniorenkreis bedeuten 
Geselligkeit und Freude, Dabeisein ist Alles. Die Runde ist in den 
Jahren kleiner geworden. Optimistisch schauen wir nach vorne 
und hoffen auf ein paar weitere schöne Jahre.

Muuß und in der Roduchelstorfer-Runde Mitte Dezember lassen 
wir das Jahr 2016 ausklingen. 

uns Senioren das neue Jahr in der Gemeinschaft im Gemeindehaus 
Roduchelstorf bei Kaffee und Kuchen.

-
tage, die wir im Kreise der Familie und Freunde verbringen werden. 
In diesem Sinne sagen wir allen Aktiven, Sponsoren und Helfern 
Danke für die Bereitschaft, uns zu helfen und zu unterstützen.

-
nachtsfest, persönlich Gesundheit und viel Freude im Senioren-

Seniorengemeinschaft 
Roduchelstorf-Cordshagen

Foto: I. Mittmann

Seniorenclub der Gemeinde Lüdersdorf

Sehr geehrte Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Lü-
dersdorf,

-
meinde Lüdersdorf. Der vorgeschlagene Seniorenbeirat bekam volle 
Zustimmung. Die Satzung wurde auf der Mitgliederversammlung am 
13. Oktober einstimmig angenommen. Unsere Gemeinde hat über 
800 Seniorinnen und Senioren, wer von ihnen die Gemeinschaft sucht 
und gerne ein paar nette, unterhaltsame Stunden verbringen möchte, 
ist im Club herzlich willkommen. Im Oktober haben wir ein schönes 
Herbstfest gefeiert. Begeistert gingen die Teilnehmer nach Hause. 
Der letzte Spielnachmittag in diesem Jahr war am 10. November, er 
ist sehr beliebt und war auch wieder von den dafür verantwortlichen 
Mitgliedern, Ingrid Ollmann, Ingrid Berendt und Uschi Burke ganz toll 
und liebevoll vorbereitet. Das gleiche trifft für den reinen Männerskat zu, 
der von unserem Mitglied Klaus Hartwig vorbereitet und durchgeführt 
wird. Ein großes Danke allen für das Engagement und die zuverlässige 

Amtsblatt veröffentlicht). Das Jahr neigt sich dem Ende, viele schöne 

Uhr im Hofcafé Voss in Petersberg statt, dazu laden der Seniorenclub, 
die Volkssolidarität und die Gemeinde Lüdersdorf Senioren/innen und 

-

Edith Last
Vorsitzende Seniorenbeirat

Foto: H. Ollmann - auszugsweise Teilnehmer des letzten Spielnachmittags

Veranstaltungskalender der Stadt  
Schönberg, November/Dezember 2016

Datum Veranstaltung Veranstalter 
30.11.2016 Rentnerweihnachtsfeier Schönberger
 im Späldälgebäude Späldäl
 in der 
 Johann-Boye-Straße

 Vossberg in Seniorenclub
 Petersberg

 Gaststätte Soltow in Deutschland
 Schönberg Ortsverband 
 Beginn 15:00 Uhr Schönberg

 Kirchplatz



Volkskundemuseum in Schönberg e. V.

Allgemeine Information:
Das Haupthaus An der Kirche ist ab 19.09.2015 wegen Umzugs 
geschlossen, alle geplanten Veranstaltungen finden natürlich 
statt. Die Freilichtanlage „Bechelsdorfer Schulzenhof“ ist ab dem 
05.10.2015 wegen Bauarbeiten nicht mehr für den Besucherver-
kehr geöffnet.

Bücherei Schönberg Verein K. U. K. e. V.

Feldstraße 28, 23923 Schönberg,
Tel. 038828 238288, www.buecherei-schoenberg.de

Öffnungszeiten:

Mittwoch: 09:30 - 13:30 Uhr

1. Samstag im Monat:  11:00 - 15:00 Uhr

Weitere Veranstaltungen der Senioren  
der Stadt Schönberg

Datum Veranstaltung Veranstalter 

Donnerstag Seniorensport - in Schönberg
 „Rudis Kl. Volkshaus“

Weitere Sportangebote in der Palmberghalle

Hier kann man ohne Anmeldung vorbeischauen und mitma-
chen!

 19:00 - 20:00 Uhr Body-Fitness
Montag 19:00 - 21:00 Uhr Badminton
Dienstag 19:00 - 20:00 Uhr Fatburner
Mittwoch 19:00 - 22:00 Uhr Badminton
Donnerstag 19:00 - 20:00 Uhr Rückentraining

Angebote des Vereins  
„Jugend und Freizeit“ e. V.

immer montags 20:00 - 22:00 Uhr  Volleyball
nur im Sommer  19:00 - 20:30 Uhr  Fußball auf dem 
montags   Sportplatz in der 
  Amtsstraße)
immer mittwochs 19:00 - 20:30 Uhr  Fußball
  (im Sommer auf dem 
  Sportplatz in der 
  Amtsstraße)
immer donnerstags 
 20:00 - 22:00 Uhr Volleyball

Veranstaltungen  
der DRK-Familienbildungsstätte

Pelzerstraße 15, 23936 Grevesmühlen, Tel.: 03881 759522, 
Fax: 03881 2413

Wochentag Uhrzeit Veranstaltungsort Veranstaltung 
montags 15:00 - Schönberg  Osteoporose-
 16:00 Gymnastikraum der  gymnastik
  Palmberghalle
 16:30 - Schönberg Osteoporose-

  Palmberghalle
 18:30 - Schönberg  Hatha-Yoga
 20:00 Gymnastikraum der 
  Palmberghalle

dienstags 
 18:30 Katharinenhaus  gymnastik
 18:30 - Schönberg  Hatha Yoga
 20:00 Katharinenhaus
donnerstags 
 19:00 Palmberghalle

Veranstaltungen des DRK-Ortsvereins

immer montags
18:00 - 19:00 Uhr Schwimmen lernen Lübeck
 für Kinder Schwimmhalle in
  Kücknitz (1 Bahn)
19:00 - 20:00 Uhr Rettungsschwimmer- Lübeck 
 training für Kinder  Schwimmhalle in 
 und Jugendliche Kücknitz (2 Bahnen)
20:00 Uhr Rettungsschwimmer- Lübeck 
 training für  Schwimmhalle in 
 Erwachsene Kücknitz (1 Bahn)
immer mittwochs

  (an der Schule)

Veranstaltungskalender der Gemeinde  
Lüdersdorf im Dezember 2016

Sie wissen noch nicht was der November für Sie bereit hält?
Dann besuchen Sie doch einfach die bunten Veranstaltungen 
in Lüdersdorf!

immer dienstags
Treff der Singergruppe „HARMONIE“

Veranstalter:  Seniorenclub

immer mittwochs
Skatnachmittag 

Veranstalter:  Seniorenclub

Donnerstag, 08.12.2016
Weihnachtsfest 

Veranstalter: Seniorenclub, Volkssolidarität und Gemeinde Lü-
dersdorf

Angebote des Sportverein Lüdersdorf 96 e. V. 

Dienstag Fußball für Erwachsene 19:00 - 21:00 Uhr

Mittwoch Fitness und Gymnastik  19:00 - 20:00 Uhr
 für Frauen
Mittwoch Badminton allgemein 20:00 - 21:30 Uhr
Donnerstag Fußball für Erwachsene 19:00 - 21:00 Uhr

Angebote des Bushido Sportverein 
Wahrsow e. V.

Judo

  zum 6. Lebensjahr

  zum 12. Lebensjahr
Montag  18:30 - 20:00 Uhr  für Jugendliche ab dem 
  13. Lebensjahr und 
  Erwachsene



  Amt Schönberger Land

  zum 12. Lebensjahr
jeweils am  20:00 - 21:30 Uhr  „offene Matte“ für 
letzten Freitag  Jugendliche ab 16 Jahre
im Monat  und Erwachsene

Mutter-Kind-Turnen und Kinderturnen

  Kleinkinder und

Bodyforming
Montag  18:05 - 18:55 Uhr  für Jugendliche und 
  Erwachsene

Hatha-Yoga
Montag  19:00 - 20:15 Uhr 

FACTS
Mittwoch  von 18:00 - 19:00 Uhr 
 und 19:00 - 20:00 Uhr

Taekwondo
Dienstag  18:30 - 19:30 Uhr  für Kinder
 19:30 - 20:30 Uhr  für Jugendliche und 
  Erwachsene
Donnerstag  18:30 - 19:30 Uhr  für Kinder
 19:30 - 20:30 Uhr  für Jugendliche und 
  Erwachsene

Turnen, Akrobatik und Zirkus
Donnerstag  16:30 - 18:00 Uhr 

Zumba
Donnerstag  18:00 - 19:00 Uhr  für Erwachsene

www.bsv-wahrsow.de

Angebote des Sport  
und Freizeit Herrnburg e. V. 

Wochentag/
Sporthalle an der Grundschule SFH Vereinsheim 
Herrnburg  Gärtnereiweg 9
__________________________________________________
Montag:
15:00 - 18:00 Uhr Zirkus  11:00 - 12:00 Uhr Senioren-
   sport 60+

  19:00 - 20:00 Uhr Balance 
   Aerobic
Dienstag:

18:30 - 19:30 Uhr Zumba
20:00 - 22:00 Uhr Freizeitfußball

Mittwoch:

 Jahren

 Jahren

 Jahren
18:00 - 22:00 Uhr Tischtennis

Donnerstag:

19:30 - 22:00 Uhr Badminton   dance
 Hobby 30+

Freitag:

 Volleyball 18:00 - 19:00 Uhr Zumba
19:00 - 22:00 Uhr Volleyball   Step
 Jugendliche/
 Erwachsene

Samstag:  11:30 - 12:30 Uhr Step 
   Aerobic
Sonntag:  
   dance

Sportplatz Grundschule Herrnburg
Montag:
16:30 - 18:00 Uhr  E-Jugend Jahrg. 2006

 2. F-Jugend Jahrg. 2008
Dienstag:
16:30 - 18:00 Uhr 1. D-Jugend Jahrg. 2003/05

Mittwoch:
16:30 - 18:00 Uhr E-Jugend  Jahrg. 2006
Donnerstag:
16:30 - 18:30 Uhr 1. D-Jugend Jahrg. 2003/05

Freitag:

 2. F-Jugend Jahrg. 2008

Angebote der Familienbegegnungsstätte 
Dassow 

Die Familienbegegnungsstätte „Altes Rathaus“ ist ein kulturelles 
Zentrum unserer Stadt. Mit den vielfältigen Angeboten ist es ein 

finden aber auch kurzfristig geplante Veranstaltungen statt. Diese 
werden rechtzeitig in der Tagespresse und auf der Internetseite 
„Kieck in“ bekannt gegeben.

Unsere wöchentlichen Angebote:
Montag 

19:00 - 21:00 Uhr  Yoga 
Dienstag 

Mittwoch 

Donnerstag 

Jeden 1. Dienstag im Monat um 09:30 Uhr laden wir zum Früh-
stück ein. Dort berichten wechselnde Gäste über ihre Arbeit. Sie 
werden in der Tageszeitung und auf der Internetseite „Kick in“ 
bekannt gegeben.
Am letzten Donnerstag im Vierteljahr feiern wir mit unseren Ge-

-
runde ein und das „Sandra-Duo“ aus Dassow sorgt für kulturelle 
Unterhaltung. Für Familienfeste vermieten wir gerne nach Abspra-
che unseren großen Raum und die voll ausgestaltete Küche. Bitte 
rufen Sie mich einfach an.

Andrea Hinrichs
Leiterin der Familienbegegnungsstätte Dassow



Heimat- und Tourismusverein Dassow -  
Tor zur Ostsee e. V.

Der Heimat- und Tourismusverein Dassow trifft sich in unregel-
mäßigen Abständen in der Altenteiler Kate (Heimatstube) in Das-

bitte unserer Internetseite unter www.ostsee-naturstrand.de oder 
unserem Schaukasten vor der Heimatstube. Besichtigungen der 
Altenteiler Kate sind auf telefonische Anfragen unter 038826 80601 

Sportangebote des SV Dassow 24 e. V.: 

Sportangebot des SV Dassow

In der Dornbuschhalle 
Basketball
Mo. 15:30 - 16:30 Uhr  Training U10

Mi. 19:00 - 20:30 Uhr  Freizeitgruppe

Volleyball

 19:00 - 21:00 Uhr  Training Erwachsene
Mi. 19:00 - 21:00 Uhr  Training Erwachsene
Gymnastik
Di. 19:30 - 20:30 Uhr  Damen

Radsport
Di. und Do.  beim Jugendclub
Kraftsport:  Training jederzeit nach
  Vereinbarung
  (Kontakt über Daniel Baase)

Abteilung Fußball auf dem Sportplatz
F-Jugend  Mi. und Fr.  16:30 - 18:00 Uhr
E2-Jugend Mo. u. Mi. 16:30 - 18:00 Uhr
  (Mittwoch in Kalkhorst)

  (Mittwoch in Kalkhorst)

B-Jugend Mo. u. Mi. 18:00 - 19:30 Uhr
1. Herren Di. u. Do. 19:00 - 21:00 Uhr
Oldies Freitag 18:00 - 20:00 Uhr

Sportangebote des Dassower Breitensport 
Verein e. V.

In der Dornbuschhalle:

 danach Senioren

 Badminton Senioren 19:00 - 21:00 Uhr
Donnerstag  Judo (Jugend, 

 Gymnastik (Senioren) 18:30 - 19:30 Uhr

Die Selbsthilfegruppe Rheuma (der Rheumaliga Mecklenburg-
Vorpommern e. V.) im Amtsbereich Schönberger Land trifft sich: 

 Homepage: rheuma-dassow.jimdo.com 

Alle Rheumatiker und Interessierten sind willkommen. 

gez. D. Krämling

Veranstaltungen der Stadt Dassow

-
weihnachtsfeier in der Dornbuschhalle statt. Die stellvertretende 
Bürgermeisterin, Frau Pahl und die Mitglieder des Dassower Ju-
gend-, Kultur- und Freizeitvereins laden alle Senioren der Stadt 
Dassow und aus den Dassower Ortsteilen zu einem gemütlichen 
Beisammensein bei Kerzenlicht, einem kleinen Programm, Kaffee, 
selbst gebackenem Kuchen und einer bowle recht herzlich ein. Für 
die Kulturelle Unterhaltung sorgt die Gruppe Nord und ein Tombola 
wird ebenfalls vorbereitet.

Sportangebote des Selmsdorfer  
Sportverein‘94 e. V. 

Montag: 

19:30 Uhr - 20:30 Uhr  Aerobic 
Dienstag: 

19:00 Uhr - 21:30 Uhr  Fußball Freizeit 
Mittwoch: 

Donnerstag: 
16:00 Uhr - 18:00 Uhr  E-Junioren Fußball
18:00 Uhr - 19:30 Uhr  B-Junioren Fußball 
19:30 Uhr - 21:30 Uhr  Volleyball 
Freitag: 

20:00 Uhr - 22:00 Uhr  Herren-Fußball 

Veranstaltungen der Gemeinde Selmsdorf

Datum Veranstaltung Veranstalter 

10.12.2016 Seniorenweihnachtsfeier Gemeinde Selmsdorf
 Anmeldungen bitte über
 Frau Gro0mann oder

31.12.2016 Feuerwerk im Dorfpark Gemeinde Selmsdorf
 Begrüßung des Festjahres

Das Amt Schönberger Land gratuliert  
im Monat Dezember zum Geburtstag

Herrn Rudi Albeck Selmsdorf 80 Jahre
Herrn Asmus Arndt Schönberg 85 Jahre

Frau Lucie Bielau Schönberg 80 Jahre
Frau Elli Borchardt Lüdersdorf 93 Jahre

Herrn Erich Brusch Dassow 80 Jahre
Frau Emmi Busch Dassow 92 Jahre

Frau Ursula Dau Schönberg 81 Jahre
Herrn Franz Fuhrmeister Sülsdorf 85 Jahre
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Herrn Harald Gertig Schönberg 80 Jahre

Frau Ilse Grigat Dassow 82 Jahre

Herrn Jony Hahn Herrnburg 80 Jahre
Frau Lieselotte Hoffheinz Selmsdorf 82 Jahre

Frau Elsbeth Kehlert Schönberg 86 Jahre

Frau Christa Kofahl Groß Siemz 83 Jahre

Herrn Erwin Kröning Selmsdorf 82 Jahre
Frau Irma Krüger Lüdersdorf 90 Jahre

Frau Rita Masan Herrnburg 83 Jahre
Herrn Heinz Mecklenburg Schönberg 88 Jahre

Herrn Norbert Mischok Schönberg 85 Jahre
Herrn Hans-Heinrich Mittmann Roduchelstorf 80 Jahre

Frau Ilse Muckli Selmsdorf 88 Jahre
Herrn Georg Müller Herrnburg 83 Jahre
Frau Christa Nitsch Schönberg 86 Jahre

Herrn Karl-Heinz Oldörp Dassow 82 Jahre

Herrn Kuno Radtke Dassow 82 Jahre

Frau Maria Rodrigues Nunes Herrnburg 82 Jahre

Frau Rita Sauerbier Selmsdorf 81 Jahre
Herrn Ernst Scheffler Dassow 80 Jahre

Frau Hilda Schmidt Dassow 83 Jahre

Herrn Ewald Schulz Schönberg 81 Jahre
Herrn Horst Schulz Schönberg 80 Jahre
Frau Agnes Schümann Lüdersdorf 91 Jahre
Herrn Dieter Schur Palingen 80 Jahre

Herrn Horst Spaller Schönberg 80 Jahre
Frau Erika Steding Schönberg 86 Jahre

Frau Ursula Szelepusa Schönberg 85 Jahre

Frau Christa Tauferner Selmsdorf 80 Jahre

Frau Helve Toru-Gesswein Herrnburg 89 Jahre

Frau Gertrud Umling Feldhusen 92 Jahre
Frau Hildegard Velke Selmsdorf 90 Jahre

Frau Margarete Vogt Schönberg 81 Jahre

Frau Frieda Zahn Selmsdorf 81 Jahre
Frau Marta Zahn Schönberg 82 Jahre
Herrn Siegfried Zimmermann Schönberg 90 Jahre

Goldene Hochzeit feiern

Ingrid und Dietrich Peters in Pötenitz
Dieter und Ilse Linde in Selmsdorf

Doris und Helmut Fritz in Schönberg

Eiserne Hochzeit feiern

News aus der Regionalen Schule  
mit Grundschule Schönberg

Liebe Leserinnen und Leser des Amtsblattes,
Die Schüler und Lehrer der Regionalen Schule mit Grundschule 

unsere schulischen Aktivitäten informieren.

Was haben wir uns für den Dezember 2016 vorgenommen?
03.12. 
An diesem Tag begrüßen Schüler und Lehrer die zukünftigen 
Schulanfänger in den Unterrichtsräumen in der Amtsstr. und in 
der Dassower Str. unserer Regionalen Schule mit Grundschule 
Schönberg.

Einrichtung besuchen.
13:00 Uhr - 16:00 Uhr – Tag der Offenen Tür an der Grundschule 
und an der Regionalen Schule
13:00 Uhr - 15:00 Uhr – Tag der Offenen Tür im Schulgebäude 
Amtsstraße

Dassower Str.

Schule

In diesem Zeitraum können sich die ABC-Schützen und die Schü-

-
raschungen bereit.

-
spräch kommen. Zeit dafür ist, weil die Schüler der 5. Klassen als 
„Schülerlotsen“ aktiv sein werden, d. h., sie kümmern sich um die 
„Kleinsten” und „Kleinen”.

-

Gedichte vortragen, Lieder singen – zur Freude aller.

ein Café geöffnet.

Über zahlreiche Besucher – ob Jung- ob Alt – würden wir uns 
sehr freuen!



06.12. 
An diesem Tag findet unser schon traditionelles Nikolausfrühstück 

Lasst euch überraschen, was der Nikolaus und „Co“ für euch be-
reithalten. In dem Zusammenhang gilt unser Dankeschön den 
ortsansässigen Firmen, die dieses Frühstück gesponsert haben.

08.12. 

Die Grundschulklassen DFK sowie die Klassen 1 bis 3 besuchen 
am Donnerstag, dem 08.12.2016, Pettersson und Findus, denn 

Spaß dabei!

10.12. 
Unsere Regionale Schule mit Grundschule Schönberg wird natür-

Große Unterstützung erhalten wir dabei vom Förderverein der 
-

mann &„Co“ für Sie bereithalten.

13.12. – 14.12. I
nteressierte Schüler der 10.und 9.Klassen (immerhin 33) fahren 
im Rahmen des Geschichts – und Sozialkundeunterrichtes nach 
Berlin. Das Projekt wird aus aktuellem Anlass durchgeführt, denn 
es steht unter dem Motto”Sechsundzwanzig Jahre – Deutsche Ein-
heit“ - die deutsche Geschichte kritisch betrachtet (Verbindung von 
Gegenwart und Geschichte). Das Folgende ist geplant: Besuch/
Führung durch den Reichstag und Teilnahme an einer Plenarsit-
zung des Bundestages/Gespräch mit dem Bundestagsabgeord-
neten Herrn D. Bartsch, Besuch/Führung durch die Gedenkstätte 
Hohenschönhausen, Besuch der „Holocaust Gedenkstätte“. Au-
ßerdem findet eine zweistündige Stadtrundfahrt durch Berlin statt.

20.12. 

21.12. 
Unser letzter Schultag im alten Jahr ...

unser Motto lautet:
Es weihnachtet sehr... .

Die Schüler der 5 - 10 Klassen können in der 5.und 6. Stunde un-

anbietet.

Alle Schüler und Lehrer wünschen Ihren Familien und Freunden 
-

Die Schüler und Lehrer der Regionalen Schule mit Grund-
schule Schönberg

News aus der Regionalen Schule  
mit Grundschule Dassow

Unsere Projektwoche war ein voller Erfolg

Liebe Leserinnen und Leser,

-
senstufen geordnet ging es mit voller Motivation an die Aufgaben. Für 
die Grundschüler standen die Themen „Vom Korn zum Brot“, „Rund 
um den Apfel“ und „Gesunde Ernährung“ auf dem Programm. Mit 
großer Begeisterung waren unsere kleinen Zwerge dabei, wie man 
natürlich auch am Tag der offenen Tür sehen konnte. Die Klassen 5 

lernten, wie man ein Sandwich richtig und gesund zubereitet, und kre-
ierten lustige Sketche, Spiele und ein tolles Rezeptbuch. Die Klassen 

zum Thema „Eiweiß“ und erstellten Powerpoint- Präsentationen. Mit 
„Fast Food“, „Sinn und Unsinn von Diäten“, „Essstörungen“ und einem 
Fitnesstraining setzten sich die Klassen 9 und 10 auseinander. Uns 

-
teressanten Aufgaben, an der Zusammenarbeit mit anderen Schülern 
und Klassen sowie an der selbstständigen Projektarbeit. Mit Vorfreude, 
Aufregung und viel Aufwand gingen wir dem Tag der offenen Tür 
entgegen. Endlich war es so weit! Die Türen wurden geöffnet. Nach 
einem kulturellen Auftakt präsentierten wir den Eltern und Gästen un-
sere Projekte. So konnten sie Plakate, Spiele, Sketche, Collagen und 
vieles mehr bewundern. Ein ganz besonderer Dank gilt allen Lehrern, 
den zahlreichen Gästen und den Eltern, die zum Gelingen unserer 
Projektwoche und des Tages der offenen Tür beigetragen haben

Die letzten Ereignisse aus dem Monat November
Am 9.11.16 fand in Grevesmühlen die zweite Stufe der Mathe-
matikolympiade statt. Ganz herzlich gratulieren wir Kenneth Lo-
renz zum 1. Platz in der Klassenstufe 5 und Tom Becker-Birk zum  
2. Platz in der Klassenstufe 3. Die Schüler der 9. Klasse absol-

Leser unserer Schule wird durch den Lesewettbewerb der 6. Klas-

Schülerredaktion

Veranstaltungen der Kirchengemeinde 
Herrnburg

Gottesdienste

Regelzeit: 10:30 Uhr

Gottesdienst im Pflegezentrum Wahrsow
21. Dezember um 15:30 Uhr

Regelmäßige Veranstaltungen unserer Kirchengemeinde

Nähgruppe  jeden Dienstag  18:00 - 20:30 Uhr
Singkreis  jeden Dienstag  19:30 Uhr

Sie können unsere Räume mieten
-

keiten. Der Saal ist für ca. 50 Personen, der große Gruppenraum 
für ca. 20 Personen geeignet und bietet in Kombination mit dem 
Foyer und der Küche ideale Voraussetzungen. Konditionen und 
Infos: 038821/ 60029.
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Ev.-luth. Kirchengemeinde Dassow

Lübecker Str. 68

Veranstaltungen der Kirchengemeinde Dassow

Gottesdienste
4. Dezember  10 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl
6. Dezember  14:30 Uhr  Nikolausfeier, Spiel, Spaß und Es-

sen
11. Dezember  10 Uhr  Gottesdienst am 3. Advent
 14:30 Uhr  

Kuchen, Getränken und Lagerfeuer
18. Dezember  10 Uhr  
24. Dezember  15 Uhr  Gottesdienst mit Krippenspiel
 17 Uhr  Christvesper
 22 Uhr  Christnacht Krippenspiel der Er-

wachsenen
25. Dezember  10 Uhr  -

liedern
26. Dezember  10:15 Uhr  Regionalgottesdienst in Damshagen
31. Dezember  14:30 Uhr  Jahresschlussandacht mit anschl. 

Berliner-Essen

Nach jedem Gottesdienst laden wir herzlich zu einer Tasse Kaffee 
im Pfarrhaus ein!

Regelmäßige Termine
Gemeindefrühstück
dienstags – 14-täglich um 9 Uhr
Termine: 13. Dezember

Gemeindeabendbrot mit theologischen Gesprächen
donnerstags – 14-täglich um 19 Uhr
Termine: 1. Und 15. Dezember

Kirche mit Kindern
nach Ankündigung

Christenlehre
montags um 15 Uhr

Konfirmandenunterricht
Vor- und Hauptkonfirmanden: donnerstags um 15:30 Uhr im 
Wechsel

Junge Gemeinde
dienstags 14-täglich um 19 Uhr
Termin: 13. Dezember

Veranstaltungen  
der Kirchgemeinde Selmsdorf

Gottesdienste in Selmsdorf

Sonntag, 4. Dezember 
10:30 Uhr  Gottesdienst für Kinder / Gemeindehaus,
Sonntag, 11. Dezember 
10:30 Uhr  Andacht zum Gedenken an verstorbene Kinder / 

Kirche,
Sonntag, 18. Dezember 

Kirche,
Samstag, 24. Dezember 
15:30 Uhr  Gottesdienst mit Krippenspiel am Heiligen Abend / 

Kirche,
Samstag, 24. Dezember 

Samstag, 31. Dezember 

Samstag, 31. Dezember 

Sonntag, 1. Januar 2017 

Andreas-Gemeinde / Kirche (anschl. Kaffee und 
Berliner im Gemeindehaus).

sonstige Veranstaltungen

Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz am Samstag, 
dem 3. Dezember

Programm: 

Orff“ in der Kirche.
15:30 Uhr  Auftritt der Kindergartenkinder auf der Bühne vor 

-
mann.

18:00 Uhr  Konzert „Swing in Blue“.

Gruppen (im Gemeindehaus)
Montag
Kirchen-Knirpse I (3 - 6 Jahre)   15:00 Uhr
12. Dezember - Abschlussfest.

(wöchentlich)
Chor   20:00 Uhr
(wöchentlich)
Bastel- und Handwerkerkreis   15:00 Uhr
19. Dezember

Mittwoch
Christenlehre (1. - 3. Klasse)   15:00 Uhr

Donnerstag
Kirchen-Knirpse II (3 - 6 Jahre)   15:00 Uhr
12. Dezember - Abschlussfest.
Freitag
Seniorentreff   15:00 Uhr
16. Dezember

Veranstaltungen  
der Kirchgemeinde Schönberg

Die ev.-luth. Kirchengemeinde Schönberg lädt herz-
lich zu folgenden Veranstaltungen und Terminen 
im Dezember ein und wünscht allen Menschen ein 

neues Jahr. 
Die Veranstaltungen und Gottesdienste finden, 
wenn nicht anders angegeben, im Katharinenhaus, An der Kirche 
12 in Schönberg statt.

Fr.  2.12.  20 Uhr  Kinowinter
Sa.  3.12.  15 Uhr  Kinderkinowinter

Turmblasen im Advent
Familiengottesdienst zum 2. Ad-
vent

Di.  6.12. 10:30(!) Uhr  trifft sich der „Herbstkreis“ zum 
gemeinsamen Frühstück und Aus-
tausch über die Gemeindeveran-
staltungen um
Adventskaffee für Seniorinnen 
und Senioren mit Andacht, Liedern, 
Tänzen und Zeit für Gespräche
Turmblasen im Advent

So.  11.12. 10 Uhr  Gottesdienst zum 3. Advent (mit 
Kindergottesdienst)



Fr. 16.12. 19:30  in KALKHORST, Bläsermusik zum 
Hören und Mitsingen
Turmblasen im Advent

So.  18.12. 10 Uhr  Gottesdienst
Kindergottesdienst)

  15 Uhr  Christvesper mit Krippenspiel 
(Kirche)

Christvesper mit Chor (Kirche)

  10 Uhr  Gottesdienst mit Chor und Abend-
mahl

  10:15 Uhr  Gottesdienst der Region in Dams-
hagen

  18 Uhr  Weihnachtsoratorium
Sa., 31.12. Altjahresabend 

Gottesdienst mit Bläsern
Sa.  31.12.  18 Uhr  Turmblasen zum Jahreswechsel
Sa., 31.12. Altjahresabend 
  22:30 Uhr  Orgelmusik

Die Kirchengemeinde veranstaltet auch in diesem Jahr wieder den 
lebendigen Adventskalender und lädt Kinder, Männer und Frauen 
herzlich dazu ein. (s. unten)

Wöchentliche Gruppen/Kreise im Katharinenhaus: (Nicht zwi-
schen Weihnachten und Neujahr)
Montags:  16:00 (!) Uhr  Bastel- und Handarbeitskreis
  18:00 Uhr  Blaukreuzgruppe für Suchtgefähr-

dete
Dienstags  15:30  Kinderchor
Mittwochs:  15 Uhr  Christenlehre für 1. - 3. Klasse

  19 Uhr  Kirchenchorprobe
Donnerstags:  15 Uhr  Erlebnistanz
  19:30 Uhr  Blechbläserprobe
Freitags:  18:00 Uhr  Konfirmandentreffen

Aktuelle Termine und weitere Informationen der Kirchengemeinde 
auf:
http://www.kirche-mv.de/schoenberg.html

Der lebendige Adventskalender

In diesem Jahr gestalten Gemeindemitglieder von Montag bis 
Freitag je ein Fenster rund um die Kirche in Schönberg, in Ni-
endorf, Kleinfeld, Groß Siems und in Lindow eines lebendigen 
Adventskalenders.
Nach und nach werden Fenster in folgenden Gebäuden aufleuch-
ten:

1. Advent-Woche

2. Advent-Woche

3. Advent-Woche

4. Advent-Woche

Lebendiger Adventskalender

eine kleine Zeit bei dem jeweiligen „neuen Fenster“ treffen, das 
jeder nach eigenen Ideen zur Adventszeit gestaltet hat, um es 
gemeinsam zu betrachten.
Jeder, der dazu Lust hat, ist herzlich willkommen.
Eine Kerze in einer Laterne wird in diesen Tagen (am 1. Advent 
überreicht im Gottesdienst in Schönberg) von Fenster zu Fenster 

Zu diesem Gottesdienst in Schönberg, am 1. Advent um 10 Uhr, 

gesandt wird.

Heiligabend zu unserer Christvesper wird das Licht wieder in das 
Gotteshaus getragen, um dort das Licht für das Krippenlicht zu 
übergeben.

Es grüßt Sie herzlich,

Gesche Ehlert - Forwergk

Der Fanfarenzug Lüdersdorf stellt sich vor

-
farenzug Lüdersdorf“ im Jahre 2013 mit 13 aktiv musizierenden 

um uns wieder einzuspielen. In 2015 durften wir schon wieder bei 
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nach neuen Mitspielern.
2016 zeichnet sich mit vielen Höhepunkten und weiteren Auf-
tritten, wie zum Beispiel Schützenfest Bad Schwartau, Volksfest 
Malchow, Stadtfest Grevesmühlen, Herbstfest Ratzeburg sowie 
kleinere Geburtstagsauftritte aus. In der Herbstsaison spielen wir 
fast jeden Freitag und Samstag auf Laternenumzügen in ganz 
Nordwestmecklenburg und der benachbarten Hansestadt Lübeck.

mit der Regionalen Schule Lüdersdorf eine Schulfanfarenzug-AG 
ins Leben gerufen.

-
nen, sich musikalisch weiter entwickeln und die Gemeinde bei 
zahlreichen Auftritten vertreten.
Auch wir alten müssen mal Proben. 

dringen jeden 2. Freitag im Monat ab 19:30 Uhr mit Hilfe der Lands-
knechttrommel, Lyra, Becken, Bongo, Rasseln, Powerblock, Para-
de und Fanfaren vertraute Klänge den Anwohnern der Gemeinde 
Lüdersdorf entgegen.

kontaktiert uns über Facebook Fanfarenzug Lüdersdorf oder bei 

Mit musikalischen Grüßen

Der Vorstand

Foto: Udo Meier

Foto: Ingolf Schinke

Foto: Ingolf Schinke

Foto: Udo Meier

Spieltreff Verein „Haus des Kindes“

für Kinder im Alter von 0 - 3 Jahren

Wo? Kita Regenbogen
Lübecker Straße 26 b
in Schönberg 

Kontakt? Kita Regenbogen

Was?
Singen

Bewegen
Angebote Elternaustausch

Soziale Kontakte
Räumlichkeiten

erkunden

Wann? jeden Montag
von 15:30 bis 17:00 Uhr

Spieltreffleiter?
Frau Christian

(Bülow)



Die Schönbarger Späldäl lädt ein

zur traditionellen Rentnerweihnachtsfeier.
Mit einem kleinen plattdeutschen Programm

wollen wir bei Kerzenschein,

 
Johann-Boye-Straße in Schönberg 

Eintritt frei!
 

um Voranmeldung bei

Hier in schönster Lage treffen sich 
jeweils von Freitag bis Sonntag 30 be-
sondere Künstler, Kunsthandwerker 
und Anbieter leckerer Dinge.
Die Aussteller sind zum Teil profes-
sionell arbeitende Kreative, die ihre 
Werke in der eigenen Werkstatt bzw. 
dem eigenen Atelier fertigen. 
Im textilen Bereich werden ausgefal-
lene Kreationen aus Stoff und Filz, 
Walk und Wolle gezeigt, es gibt 
Mode für Kinder und Erwachsene, 
Gewebtes und Gestricktes sowie Ac-
cessoires wie Tücher, Stulpen oder 
auch Taschen. Die Schmuckdesigner 
zeigen ein ausgefallenes Angebot an 
Silberschmuck, Schmuck aus hand-
gemachten Glasperlen, Mineralien, 
Fossilien und Edelsteinen. Dazu viele 
Accessoires bis hin zu Ledertaschen 
und Beuteln, Gürteln, Tüchern, 
Schals und Stulpen, Mützen und 
Hüte.  Gesundheits-Wohlfühl-Kör-
nerkissen, verschiedenste Dekorati-
onen für Haus und Garten. Briefpa-
piere und Geschenkverpackungen, 
Bilder und maritime Fotografien.
Verschiedene Künstler zeigen ihr 
Handwerk vor Ort. Die Dresde-
ner Bürstenmanufaktur ist eine der 
letzten ihrer Art. Hier gibt es robus-
te Besen, Bürsten und Pinsel. Aus 
Buchholz kommt Karina Weiß.  Die 
Glasdesignerin zeigt vor der offenen 
Flamme die Herstellung von bunten 
Glasperlen aus Muranoglas. Diese 

lassen sich dann zu herrlichen Ketten  
und Armbändern zusammenfügen. 
Der Markt wird ergänzt durch regio-
nale Spezialitäten wie Bonbons, Ge-
bäck, Lakritze, Liköre, Öle, Gewürze, 
Feinkostartikel und Dips.
Im Außenbereich findet man hand-
werklich gefertigte Schmiedearbeiten 
und Stahlfackeln und natürlich eine 
abwechslungsreiche Gastronomie 
mit Glühwein und anderen wär-
menden Heißgetränken, die man 
direkt an der Hafenkante in warmen 
beheizten Pagoden genießen kann. 
Zum Greifen nah ziehen die riesigen 
Fährschiffe auf dem Weg nach Skan-
dinavien hier vorbei.
„Wir sind selber sehr gespannt auf 
unseren kleinen, aber feinen Markt 
im Terminal, der ja an allen 4 Ad-
ventswochenenden stattfindet. Wir 

planen langfristig und wollen hier auf 
Dauer für Travemünde eine hochwer-
tige Marktveranstaltung zur  Vorweih-
nachtszeit organisieren.
Natürlich freuen wir uns wieder auf 
zahlreiche Besucher, gerade bei den 
bisherigen Veranstaltungen hier in 
Travemünde zeigten sich die vielen 
Gäste sehr angetan von der Qualität 
der Veranstaltung und kauften auch 
immer sehr gut bei den Ausstellern 
ein. Und um ein originelles Weih-
nachtsgeschenk zu erwerben, ist 
unser Markt genau richtig. „So die 
Veranstalterin Ingrid Berkau aus He-
ringsdorf in Holstein.

Die Veranstaltung ist von Freitag 
bis Sonntag jeweils von 10 - 19 Uhr 
geöffnet. Der Eintritt ist selbstver-
ständlich kostenfrei.                                     

Lübecks kleinster Weihnachtsmarkt  
findet an allen Adventwochenenden im herrlichen Glasterminal  

an der Travemünder Vorderreihe statt. 

Anzeige

Selmsdorf
Baugrundstücke, 
ruhige Wohnlage, 
vollerschlossen, 

z.B. 707 qm  74.235,- €
www.stag-stadtbau.de

Tel. 03 84 27/45 27

Dassow
Wohngebiet an der Schillerstraße 

voll erschlossen 
2. Bauabschnitt hat begonnen 

z. B. 541 m2         48.149,00 Euro
www.stag-stadtbau.de

Tel. 03 84 27/45 27

Königstraße 58 · 23552 Lübeck, Tel. 0451/ 49 05 19 16, Fax 0451/ 7 06 22 57
E-mail: s.kell@wittich-luebeck.de, www.wittich.de

Ihre Weihnachtsanzeigen und -grüße 
nehmen ich gerne entgegen 
und beraten Sie kompetent. 

ANZEIGENSCHLUSS für Ihre  

Weihnachtsgrüße ist der  14.12.2016
Ihr persönlicher Ansprechpartner

SIEGBERT KELL
Büro Lübeck 0451/49 05 19 16

Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG Foto: fotolia.com / lightwavemedia

Besondere Tage

besonders ehren.

Ihre Geburtstags-Anzeige.

Anzeige online aufgeben 
wittich.de/geburtstag

Gerne auch telefonisch unter Tel. 039931/579-0
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Abrechnungs- und Praxis-
management für Arztpraxen 
oder Zahnarztpraxen
Vollzeit: 21.11.2016 oder 11.11.2016
Teilzeit: 12.01.2017 oder 23.12.2016

Fachkraft betriebliches 
Gesundheitsmanagement 
(mit DEKRA-Zertifikat)
Start: 28.11.2016

Medizinische Schreibkraft 
im Gesundheitswesen
Start: 28.11.2016

Pflegeberater/-in nach § 7a SGB XI
Start: 12.12.2016

Fachkraft für medizinische 
Dokumentation inkl. Basiswissen 
Tumordokumentation
Start: 28.03.2017

Geprüfter Fachwirt/-in im Gesund-
heits- und Sozialwesen (IHK)
Start: 20.04.2017

Integrationsbegleiter/-in
Start: 17.01.2017

Geprüfte/r Aus- und 
Weiterbildungspädagoge/-in (IHK)
Start: 23.01.2017

Integrationshelfer/-in für 
Kinder und Jugendliche 
mit Migrationshintergrund
Start: 31.01.2017

Steuern Sie Ihre Steuern!

Unsere Kanzlei bietet mittelständischen Unternehmen
ein breites Spektrum an Leistungen an, wie z. B.

• Existenzgründungen
• Betriebswirtschaftliche Auswertungen
• Finanzierungsberatung
• Branchenanalysen, Betriebsvergleiche 
• Vorausschauende, steuergestaltende Beratung

Freund & Partner GmbH
Steuerberatungsgesellschaft | Niederlassung Schönberg

fp-schoenberg@etl.de · www.etl.de/fp-schoenberg
Tel. 03 88 28/ 2 41 29

Ein Unternehmen der ETL-Gruppe | www.etl.de

Freund & Partner GmbH
Steuerberatung in Schönberg

Jan Clasen, Steuerberater

Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG Foto: fotolia.com / Robert Kneschke

Mit einer Anzeige...

die Oma und den Opa

ganz stolz machen.

Anzeige online aufgeben 
wittich.de/gruss

Gerne auch telefonisch unter Tel. 039931/579-0
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ELAN Tagespflege

Lubeck

www.elan-tagespflege-luebeck.de

Tel. 04 51- 38 449 500

ELAN Tagespflege Lübeck GmbH & Co. KG

Im Gleisdreieck 31, 23566 Lübeck

Wir sind eine neue Tagespflege für

pflegebedürftige Senioren und Personen

in Lübeck und Umgebung

Wir bieten:

- kompetente Pflege und liebevolle Betreuung,

   die unsere Gäste unterstützt aktiv zu bleiben,

- drei Mahlzeiten (Frühstück, Mittag, Kaffee)

   und alle Getränke während des Aufenthalts,

- einen Fahrdienst, der Sie morgens abholt und

   am Nachmittag zurückfährt, 

- großzügig gestaltete neue Räumlichkeiten,

- Entlastung der pflegenden Angehörigen

Maike  Knospe · Hauptstraße14 · 23923 Palingen
Tel. 038821 65419 · maikeknospe@aol.com

Kurse :
Mo. 16.00 - 17.30 Uhr Stuhlyoga  für ältere Menschen
Mo. 19.00 - 20.30 Uhr Hathayoga für Anfänger und Fortgeschrittene
Die. 10.00 - 11.30 Uhr Hathayoga für Anfänger und Fortgeschrittene
Die. 19.00 - 20.30 Uhr Rückenyoga für Anfänger und Fortgeschrittene
Einzelunterricht auch möglich!

Bitte kommt in Sportkleidung 10 Min. vor Beginn 
und esst 1 Stunde vorher möglichst nichts mehr.

Probestunde nach Anmeldung regulär 10,00 Euro pro Einheit
Anmeldung möglichst für ein Quartal

In schöner Atmosphäre jedes Mal ein Kurzurlaub - 90 Minuten Hathayoga. 
Nicht der sportliche Aspekt steht im Vordergrund, sondern das Loslassen 
und Entspannen. Das heißt nicht, dass es nicht auch fordernde Elemente 
in meinen Stunden gibt. Du selbst bestimmst deine Grenzen. Eine gute 
Übung auch für den Alltag. In den 90 Minuten lernst du Atemübungen, 
Asanas (Körperhaltung, Dehnung und Kräftigung der Muskulatur) und Ent-
spannungtechniken. Mit großer Achtsamkeit entwickelst du ein Gespür 
für deinen Körper und entdeckst deine 
Möglichkeiten. Und ganz nebenbei 
wirst du auch etwas sportlicher, dein 
Rücken wird gesünder und deine Leis-
tungsfähigkeit erhöht sich. Yoga wirkt 
sogar auf den Geist ein. Deine Stim-
mung kann sich heben und die Fähig-
keit sich zu konzentrieren wird besser.

YOGA IN PALINGEN
-Anzeige-

Gesundheit
wichtiger denn je

Sanfte Unterstützung
 
Wenn es im Darm immer wieder ru-
mort, kann dies die Lebensqualität 
der Betroffenen oftmals erheblich ein-
schränken: Sie leiden unter schmerz-
haften Blähungen, wiederkehrenden 
Unterleibskrämpfen und starkem 
Durchfall. Wenn Ultraschall, Darm-
spiegelungen und andere Untersu-
chungen keinen organischen Befund 
bringen, lautet die Diagnose häufig: 
Reizdarmsyndrom. Diese Funkti-
onsstörung gehört zu den häufigsten 
Magen-Darm-Erkrankungen. Wohltu-
ende Abhilfe kann beispielsweise eine 
probiotische Spezialhefe bringen. Der 
entsprechende Wirkstoff ist beispiels-
weise in „Darm pro RDS Reizdarm“ 
enthalten, das Präparat unterstützt die 
diätetische Behandlung des Reizdarm-
syndroms. Die sanfte Wirkung der Mik-
roorganismen auf die typischen Symp-
tome wie Bauchschmerzen, Blähbauch 
oder Verstopfung wurde in zwei ran-
domisierten, doppelblinden Placebo-
Studien an insgesamt 579 Reizdarm-
patienten getestet. Das Ergebnis zeigte, 
dass es zu einem deutlichen Rückgang 
der Beschwerden wie Blähungen kam. 
Besonders profitierten diejenigen Pati-
enten, bei denen der Reizdarm mit ei-
ner Verstopfung einherging. Bei ihnen 
konnten die Symptome Bauchschmer-
zen und aufgeblähter Bauch im Ver-
gleich zur Placebogruppe signifikant 
reduziert werden. djd



Frische Farben
für frische Ideen!
· Ausführung sämtlicher Malerarbeiten
· Kreative Wandgestaltungen
· Bodenbelagsarbeiten
· Fassadengerüstbau
· Wärmedämmverbundsysteme
· Fassadenbeschichtung
·  Lieferung und Verkauf für  
Selbstverbraucher

Wir beraten Sie gern - 
kompetent und kostenfrei.

Firmensitz
An der Trave 9
23923 Selmsdorf
Postanschrift
Am Wasserwerk 13
23923 Selmsdorf

Kontakt
Tel.: 038823 - 55 76 06
Fax: 038823 - 55 76 07
Mobil: 0151 - 61 55 76 06
info@maler-albeck.de
www.maler-albeck.de

23923 Schönberg
Ratzeburger Straße 37
Tel.: (03 88 28) 2 13 20
Fax: (03 88 28) 56 51
Funk: (01 71) 6 41 93 65

Biologische
Kleinkläranlagen

Als gemeinnütziges Siedlungsunternehmen kaufen wir 
Ackerland und Grünland zur Flächensicherung land-
wirtschaftlicher Betriebe und öffentlicher Vorhaben.
Sprechen Sie uns an, Herr Cunitz berät Sie gern! 

Telefon: 03866 404-324 · E-Mail: matthias.cunitz@lgmv.de
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Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH · Lindenallee 2a · 19067 Leezen

Wir kaufen Ackerland 

und Grünland

© Valentin Valkow - Fotolia.com

Sie senken die Heizkosten und liefern angenehme Wärme: Kaminöfen ste-
hen für Gemütlichkeit und schaffen eine wohlige Atmosphäre in der kalten 
Jahreszeit. Um einen Kaminofen zu Hause einzubauen, sollten ein paar 
Voraussetzungen stimmen. Zunächst einmal muss ein Kaminanschluss 
vorhanden sein, an dem ein Holzofen betrieben werden darf. Und auch 
der Brandschutz am Aufstellort muss stimmen.Bei den meisten Bodenbe-
lägen wie Holz oder Teppichboden ist rund um den Ofen ein zusätzlicher 
Brandschutz unerlässlich, etwa in Form von Bodenplatten aus feuerfestem 
Glas oder Stahl, damit es nicht zu Schäden oder einem Feuer kommen 
kann. Denn auch bei vorsichtiger Handhabung lässt es sich nicht immer 
vermeiden, dass Glutstückchen oder heiße Aschereste aus dem Brenner-
raum oder dem Aschebehälter fallen. Bei einer Bodengestaltung mit Fliesen 
kann man sich diesen zusätzlichen Feuerschutz sparen. Fliesen besitzen 
eine hitzeunempfindliche keramische Oberfläche, die bei höheren Tempe-
raturen gebrannt wurden, als sie ein normaler Kaminofen je erreicht. Die 
Gestaltung der Ofen- und Kaminumgebung mit Fliesen ist auch unter opti-
schen Aspekten vorteilhaft: Weder verschüttete Asche noch Ruß hinterlas-
sen dauerhafte Spuren, sondern lassen sich einfach kehren oder feucht ab-
wischen. Informationen und Ideen zur Einrichtung mit Fliesen gibt es unter 
www.deutsche-fliese.de. Für Freunde des ländlichen oder etwas rustikalen 
Wohnstils passen die angesagten Holzdekore hervorragend, Liebhaber des 
klassischen Wohnstils greifen zur hochwertig-repräsentativen Naturstein-
optik - und die Anhänger urban-cooler Wohnwelten wählen eine moderne 
XXL-Fliese im Betonlook. 

Wohnen mit Kamin und Ofen

Foto: djd/deutsche-fliese/Steuler

Die Tage werden kürzer und 
damit haben nicht nur kalte 
Füße, sondern auch Einbrecher 
Hochkonjunktur. Für beides gibt 
es eine einfache Abhilfe: Smart- 
Home-Technologien. Sie können 
nicht nur von unterwegs die 
Heizung automatisch auf Wohl-
fühltemperatur bringen, sondern 
auch ungebetene Gäste in die 
Flucht schlagen. „Hinter Smart 
Home oder Smart Living steckt 
der Gedanke, den Alltag zu ver-
einfachen. Das ist allerdings nur 
möglich, wenn die Bedienung 
wirklich unkompliziert ist“, weiß 
Oliver Bolay, Geschäftsführer 
von E WIE EINFACH. Genau 
das ist mit EinfachSmart jetzt 
möglich: Die Lösung vernetzt 
verschiedene smarte Geräte mit-
einander, die dann mit nur einer 
zentralen App einfach gesteuert 
werden können. „Mit kleinen 
technischen Helfern kann man 
so etwa wirkungsvolle Alarm-

anlagen konzipieren, bei denen 
Musikanlage und Lampen zu  
Sirenen und Blinklicht werden,  
wenn ein Bewegungsmelder einen  
Alarm auslöst“, erklärt Bolay.  
Die dafür benötigten Produkte  
finden sich im dazugehöri- 
gen WIE EINFACH!-Shop unter  
www.wie-einfach.de. Auch die 
Simulation von Anwesenheit ist  
mit hier erhältlichen Helfern 
möglich, damit ungebetene 
Gäste erst gar nicht versuchen, 
ins Haus zu kommen.

Sicher durch die kalte Jahreszeit – 
mit einem smarten Zuhause

- ANZEIGE -
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WASCHKRUG - IHRE WÄSCHEREI in Lüdersdorf
· Änderungsschneiderei · Wäscherei · Annahme chem. Reinigung

Bahnhofstraße 3
23923 Lüdersdorf
www.waschkrug.com
Fon: 0 388 21 - 67 47 9
Fax: 0 388 21 - 67 47 8

- Annahmestelle auch im Mönkhof
Karree bei der Reinigung Worm -

Wer seine Noten in Englisch verbessern 
und die Freude an der Sprache entde-
cken möchte, sollte am 
besten bald seine Koffer 
packen! Die Sprachreisen 
von Jürgen Matthes bringen 
Kinder und Jugendliche 
von 11 – 19 Jahren in das 
wunderschöne englische 
Seebad Eastbourne, wo sie sich bei liebe- 
vollen Gasteltern gleich wie zu Hause 
fühlen und gemeinsam mit Gleichaltrigen 

die Sprachkenntnisse nachhaltig erwei-
tern und Konversation, Wortschatz und 

Aussprache verbessern. 
Erfahrene Betreuer kümmern 
sich bei den vielen Sport- 
und Freizeitaktivitäten nach 
dem Unterricht, bei Par-
tys am Abend sowie bei  
den spannenden Ausflügen 

nach London und Brighton. Alle Infos er-
halten Eltern und Schüler telefonisch unter 
04821/68 00 oder auf www.matthes.de

So macht Englischlernen Spaß!
Anzeige

HAARSTUDIO 
SEEHASE

BAHNHOFSTR. 5 A
23923 LÜDERSDORF

TEL. 03 88 21/6 05 41

Öffnungszeiten
Mo. geschlossen
Di.  8.30 Uhr - 17.30 Uhr
Mi.  8.30 Uhr - 19.30 Uhr
Do. 8.30 Uhr - 15.30 Uhr
Fr.  8.30 Uhr - 17.30 Uhr
Jeden 1. Samstag im Monat 
von  8.30 Uhr - 12.00 Uhr


